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Das Wichtigste in Kürze.Vollzug Private Kontrolle

• Wenn der Energienachweis durch einen privaten Kontrolleur 
unterzeichnet ist – gilt der Nachweis als geprüft. Die Gemeinde 
muss die Zulassung des Unterzeichneten überprüfen. 

• Die Gemeinden führen zusammen mit dem Amt 
Stichprobenkontrollen durch.

• Wird der Energienachweis durch eine für die private Kontrolle 
berechtigte Person durchgeführt, ist auch die entsprechende 
Bauabnahme durch eine für die private Kontrolle berechtigte 
Person an die Gemeinde zu bestätigen. Dies geschieht mit dem 
Formular "Ausführungskontrolle".

• Wenn der Energienachweis nicht durch einen privaten 
Kontrolleur unterzeichnet ist, müssen die Gemeinden wie bisher 
selbst prüfen oder durch ein externes Büro prüfen lassen.

Kann jeder/e 
ausfüllen

Unterzeichnet 
durch einen privaten 

Kontrolleur
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Einreichung 
Energiedossier

Energiedossier unterschrieben von privatem Kontrolleur?

Kontrolle durch die Gemeinde 
oder durch Dritte im Auftrag der 

Gemeinde.

Administrativer Vollzug durch die 
Gemeinde. 

Kontrolle ob Unterzeichner 
zugelassener privater Kontrolleur

Ausführungskontrolle durch 
privaten Kontrolleur. 

Vollzugsstichproben vor Ort 
durch die Gemeinde

Bau- und Ausführungskontrolle 
durch die Gemeinde.

Bauabnahme durch die Gemeinde

Baubewilligung durch die Gemeinde Baubewilligung durch die Gemeinde

Bauabnahme durch die Gemeinde
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Welcher private Kontrolleur darf was prüfen?

Private Kontrolleure haben jeweils eine Zulassung für einzelne Fachbereiche. Je nach Fachbereich können folgende 
Formulare EN-… in den Energiedossiers von den privaten Kontrolleuren unterschrieben werden:

Formular EN-..
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Lä Schutz vor Lärm X X X
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